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BrïdKttlsolierangeN « Hiplaliar^iieiï
flache Bedachungen

îMtlltB 500

öyscl $ «Kit, jüspbawabrik Häpfnacb Jl.-e., Jorgen
CeUpbon m « « Cdwamm«» Mspbalt Dörgen

habe, nachher bet itttbefriebigenbe 3^ft«nb fortbauern
würbe.

Kommunale SBafferoerforgung in 9t|)ei*feU>en.
®te ©roefenhett hat allerroärtf bie ©erforgung bet ©e=
Weinben mit größeren Quantitäten Öuetlroaffer gefächert.

mürben gtt biefent 3wecî groffe ©ümmen aufgelegt.
<htdj 9îf)êtnfelben batte beftänbig Kalamitäten. Um
wefen abzuhelfen, 6efc£)lo^ bie ©ittmohnergemeinbe nom
festen Freitag, einen Krebit im ©efamtbetrage non 170,000
ganten für bie ©rfteltung eines .fpodjreferooirs auf beut
*8erg mit einem ©otatinhalt non 1900 m® mit ben bagu
gehörigen pumpen, Saug= unb ©rucfleitungen unb @lef=
tromotoren. $ür eoentuelle SBafferfaffung öfilidj ber
Stabt rourbe ebenfalls ber nötige Krebit bewilligt. ©ie
©auoerroalterftelle, bie feit längerer 3eit aufgehoben mar,
würbe auf einen Slntrag tnieber gefc|affen.

ffilr bas ©enfer Sanatorium ©lermont ob SiöcrS
bewilligte ber ©rofje Süat be§ Kanton? ©enf beut Staat?»
eat einen Krebit non 500,000 $r. @t fiimmte auch
einem Krebit non 800,000 gr. gur Unter ft ütjung ber
3lrbeit?lofeti gemäff eibgettöffifc^er ©erorbttung ju.

©rfteltung eines ©erroalimtgSgebäubeä für baS
5öaffer= unb ©leftrijitätSwerf in 9iontanSl)orn. ©tan
fctjreibt ber „îljurg. 3tQ-": ©dljon feit längerer 3ett bat
fid) bie Korporation be'§ 9Baffer= unb ©leftrigitätSwerfe?
Wit bem ©au eine? ©erwaltungSgebäube? befafjt, muffte
aber ber hohen Koftert megeti ba? ©orhabett immer
wieber oetfebiebeu. ©nblicî) bat matt aud) ba? ©au»
Programm ttoeb etwa? rebugiert uitb fid) nun mutig
an bie Slrbeit gemacht. ©ereit? finb bie brei auf bem
alten 9toman?horn ftammenben f)äuScf)en neben ber
ehemaligen filiale ber Kantonalbanf nom ©rbboben
öetfd)wunben, um ben neugeitlid)eren ©ebürfttiffen ißlatg
SU machen. ®a? gutgeheißene ^rofeft non ijetrn 2Ircf)i=
tett SOKörifofer fietjt ©ureauj, ©erîaufSlofal, ©îagajin,
«ßerfftatt, ©ichraum unb Sagerplätge für ba? 3Berf, fo»
wie jtnei fechSgimtiterige unb eine füttfgimmerige SBofnumg
Wir. ®er 93oranfdE)lag nennt eine ©aitfutnme non 340,000
wanfett, unb e? befteßt bereit? ein ©aufonb? non 80,000
Wanten. SB e tut e? feßon auf äfthetifcfjen ©tünben feßr
äü begrüben ift, baff an ber 53an£ftraße ein flotter, impo»
Wetenber Neubau entfteßt, fo ift anberfeit? baute bie

^afebaffung non 2lrbeit?möglichfeit für ba? barnieber»
üegenbe ©eroerbe boppelt ermünfd)t. \

Siiiiteriiteûeidjtiifi betreffen) Waftnabmen

sur Bekämpfung ber Krbeitstnfigbeit.
/ (S3om 20. September 1921.)

I. Unterftiigung ïantonaler ajtafjnahmen.
'lufserorDentlidjc ©unöeSöeiträge an ©auarficiten.

5.
Slrt. 1. ©er ©unb uuterftüht bie Kantone in ihren

^/abnahmen gur Schaffung non Slrbeitfgelegenheit int
Wa[)tnen ber bierfür berniCtigten: Krebite unb ber nad)=
"aljenben ©eftimmitngen. "

Slrt. 2. @r gemährt an ©auarbeiten, infbefonbere
folebe, melcbe gur ©ebebitng ber SIrbeitSlofigfeit auf»
geführt merben, aufferorbentlidje ©unbeSbeiträge in
folgenbem Ilmfang:

a) an ©3ohnhauS= Uiett» unb Umbauten bis gu 10®/«
ber ©aufoften;

b) an anbere ©anarbeiten (öffentliche ©ebäube,
Straffen* unb ©rüdenbautett, Dteparatur» unb
fJienoöationfarbeiten, Kanalifationeti, ©Jaffetber»
forguttgett, länbliche SiebelungëtoerEe, ©obenber*
befferungen, ©eroäfferforreftinneu, Slufräumung
bon ©efchiebefängen, §afenanlagen, fÇtuû= uttb
©achbecEcu, ©rbbemegungen, Kiefrüftung unb ber*
gleichen) bis ju 20®/o ber ©aufoften unb jubem
einen 3afihia3 ban 20 % ber ©efamtlohnfutnme
ber bei biefen Slrbeiten befchäftigten Strbeitflofen.

Slrt. 3. ®ie Seiftung beS ©ttubef nach Slrt. 2 ift
bott einer minbeftenê gleich hohen fantonaten Seiftung
abhängig.

Slttgnahmen finb guläffig, mo auhergeroöhnltdhe ©er=

hältniffe fie rechtfertigen.
®ie fantonale Seiftung fanu gang ober teilioeife

auf ©eiträgen bon ©emetnben ober ©ritten befteße«.
®er Kanton ift bafür berantmortlich, bah fotdje Sei»

ftungen in boKem Umfange gur Slufrichtung gelangen.
II; Sufchüffe gu orDentlidjen ©eiträgen.

îlrt. 4. Sin bie bom ©unb orbentlichermeife fubbentio»
ttierten Slrbeiteit merben ^ufchläge bon 20 ®/o ber ©efamt»
lohnfummeberbabeibefchäftigteu?lrbeit§tofen aufgerichtet.

fÄuherbem fönnen, mettn bie bolfêmirtfchaftliche ©e=

beutung ober befoubere Umftänbe ef rechtfertigen, auher»
orbcntliche ©citräge, bie in ber 9tegel 10®/o ber ®e*
famtbaufoften nicht überfteigen foKen, gemährt merben.

®ie ©eiträge bon ©uttb unb Kanton, oljue bie 3»=
fchläge auf ber 8ol)nfutttme, bürfen in ber 9îegel nicht
meljr als 70% ber ©aufoften betragen.

III. Slrbctten Des ©nnbcS.
Slrt. 5. ©er ©unb felber faun Arbeiten, bie gur

©ehebitng ber SlrbeitSlofigfeit beitragen, aufführen laffett.
IV. ©eiträge an ©itbungSfurfe nnb anbere ajfajjnahmen.

5lrt. 6. ©er ©unb fatttt an ©ilbitngffurfe für 2lr=

beitflofe unb 10?ahuahmen attberer Slrt, melcije gur ©e=

fämpfung ber SlrbeitSlofigfeit ober ber ©efcfjäftigung
bon Slrbeitflofen bienen, ©eiträge geben.
V. ©efd)äftigung ©röeitSIofer in anbern Kantonen.

SIrt. 7. (Sin Kauton, ber nicht in ber Sage ift, Sit»
beiteu gur ©efämpfung ber SlrbeitSlofigfeit itt feinem
©ebiet anguorbneu, foil fidh mit anbern Kantonen über
bie Stufnähme feiner Strbeitflofen berftänbigen.

3« einem folgen gad, ober menn Slrbeiten aitfgu»
führen finb, bie fid) über baf ©ebiet mehrerer Kantone
erftreefen, fantt bie ©ermittlung bef eibgenüffifchen ©olff*
tuictfdjaftfbepartementf angerufen merben.

VI. UebergangSbeftimmung.
Slrt. 8. ©iefer ©efdjluh uttb feitte 2luffül)rungfbor=

fchriften finbett auch Slnmenbung auf bie ben Kantonen
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habe, nachher der unbefriedigende Zustand fortdauern
würde.

Kommunale Wasserversorgung in Rheinfelden.
Die Trockenheit hat allerwärts die Versorgung der Ge-
weinden mit größeren Quantitäten Quellwasser gefördert.
Es wurden zu diesem Zweck große Summen ausgelegt.
Auch Rheinfelden hatte beständig Kalamitäten. Um
diesen abzuhelfen, beschloß die Einwohnergemeinde vom
letzten Freitag, einen Kredit im Gesamtbetrage von 170,0(10
Franken für die Erstellung eines Hochreservoirs auf dem
Berg mit einem Totalinhalt von 1900 m' mit den dazu
gehörigen Pumpen, Saug- und Druckleitungen und Elek-
tromotoren. Für eventuelle Wasserfassung östlich der
Stadt wurde ebenfalls der nötige Kredit bewilligt. Die
Bauverwalterstelle, die seit längerer Zeit aufgehoben war,
wurde auf einen Antrag wieder geschaffen.

Für das Genfer Sanatorium Clermont ob Siders
bewilligte der Große Rat des Kantons Genf dem Staats-
rat einen Kredit von 500,000 Fr. Er stimmte auch
einem Kredit von 800,000 Fr. zur Unterstützung der
Arbeitslosen gemäß eidgenössischer Verordnung zu.

Erstellung eines Verwaltungsgebäudes stir' das
Wasser- und Elektrizitätswerk in Nomanshorn. Man
schreibt der „Thurg. Ztg.": Schon seit längerer Zeit hat
sich die Korporation des Waffer- und Elektrizitätswerkes
Wit dem Bau eines Verwaltungsgebäudes befaßt, mußte
aber der hohen Kosten wegen das Vorhaben immer
wieder verschieben. Endlich hat man auch das Bau-
Programm noch etwas reduziert und sich nun mutig
an die Arbeit gemacht. Bereits sind die drei aus dem
alten Romanshorn stammenden Häuschen neben der
ehemaligen Filiale der Kantonalbank vom Erdboden
verschwunden, um den neuzeitlicheren Bedürfnissen Platz
ìu machen. Das gutgeheißene Projekt von Herrn Archi-
sekt Mörikofer sieht Bureaux, Verkaufslokal, Magazin,
Werkstatt, Eichraum und Lagerplätze für das Werk, so-
wie zwei sechszimmerige und eine fünfzimmerige Wohnung
vor. Der Voranschlag nennt eine Bausumme von 340,000
Franken, und es besteht bereits ein Baufonds von 80,000
Franken. Wenn es schon aus ästhetischen Gründen sehr
zu begrüßen ist, daß an der Bankstraße ein flotter, impo-
uierender Neubau entsteht, so ist anderseits heute die
Beschaffung von Arbeitsmöglichkeit für das darnieder-
'wgende Gewerbe doppelt erwünscht. t

BundtMtsieWH betreffend Mffnahinen
zur BekäiqsW der ArdeitslnWett.

(Vom 20. September 1921.)

I. Unterstützung kantonaler Maßnahmen.
Außerordentliche Bnndesbeiträge an Bauarbeiten.

y
Art. 1. Der Bund unterstützt die Kantone in ihren

Maßnahmen zur Schaffung von Arbeitsgelegenheit im
Lahmen der hierfür bewilligten Kredite und der nach-
'whenden Bestimmungen. '

Art. 2. Er gewährt an Bauarbeiten, insbesondere
solche, welche zur Behebung der Arbeitslosigkeit aus-
geführt werden, außerordentliche Bundesbeiträge in
folgendem Umfang:

u) an Wohnhans-Neu- und Umbauten bis zu 10°/o
der Baukosten;

b) an andere Bauarbeiten (öffentliche Gebäude,
Straßen- und Brückenbauten, Reparatur- und
Renovationsarbeiten, Kanalisationen, Wafferver-
sorgungen, ländliche Siedelungswerke, Bodenver-
besserungen, Gewässerkorrektivnen, Ausräumung
von Geschiebefängen, Hafenanlagen, Fluß- und
Bachbecken, Erdbewegungen, Kiesrüstung und der-
gleichen) bis zu 20°/o der Baukosten und zudem
einen Zuschlag von 20"/- der Gesamtlohnsumme
der bei diesen Arbeiten beschäftigten Arbeitslosen.

Art. 3. Die Leistung des Bundes nach Art. 2 ist
von einer mindestens gleich hohen kantonalen Leistung
abhängig.

Alisnahmen sind zulässig, wo außergewöhnliche Ver-
hältniffe sie rechtfertigen. ^ /

Die kantonale Leistung kann ganz oder teiliveise
aus Beiträgen von Gemeinden oder Dritten bestehen.
Der Kanton ist dafür verantwortlich, daß solche Lei-
stungen in vollem Umfange zur Ausrichtung gelangen.

II. Zuschüsse zu ordentlichen Beiträgen.
Art. 4. An die vom Bund vrdentlicherweise subventiv-

werten Arbeiten werden Zuschläge von 20 "/» der Gesamt-
lohnsummederdabeibeschäftigten Arbeitslosen ausgerichtet.

Außerdem können, wenn die volkswirtschaftliche Be-
deutung oder besondere Umstände es rechtfertigen, außer-
ordentliche Beiträge, die in der Regel 10°/« der Ge-
samtbaukosten nicht übersteigen sollen, gewährt werden.

Die Beiträge von Bund und Kanton, ohne die Zu-
schläge auf der Lohnsumme, dürfen in der Regel nicht
mehr als 70"/>> der Baukosten betragen.

III. Arbeiten des Bundes.
Art. 5. Der Bund selber kann Arbeiten, die zur

Behebung der Arbeitslosigkeit beitragen, ausführen lassen.

IV. Beiträge an Bildungskurse und andere Maßnahmen.
Art. 6. Der Blind kann an Bildnngskurse für Ar-

beitslose und Maßnahmen anderer Art, welche zur Be-
kämpfung der Arbeitslosigkeit oder der Beschäftigung
von Arbeitslosen dienen, Beiträge geben.
V. Beschäftigung Arbeitsloser in andern Kantonen.

Art. 7. Ein Kauton, der nicht in der Lage ist/Ar-
beiten zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in seinem
Gebiet anzuordnen, soll sich mit andern Kantonen über
die Ausnahme seiner Arbeitslosen verständigen.

In einem solchen Fall, oder wenn Arbeiten anszu-
führen sind, die sich über das Gebiet mehrerer Kantone
erstrecken, kann die Vermittlung des eidgenössischen Volks-
Wirtschaftsdepartements angerufen werden.

VI. Uebergaugsbestimmung.
Art. 8. Dieser Beschluß und seine Ausführungsvor-

schriften finden auch Anwendung auf die den Kantonen
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auf ®rimb beg Suttbegratgbefcf)luffeg bom 19. gebrtiar
1921 gitgeteilten Ärebite, fomeit über biefe bis jum
31. ®ejember 1921 noctj nicht buret) Sinreichung enb=

gültiger Einträge öerfügt ift.
VII. SMsiehungg&eftimmtmg.

Slrt. 9. ®a§ eibgenöffifclje SolEgwirtfchaftgbcparP »

meut wirb mit bem Soösug biefeg S3efdEjlitffeS beauftragt.
®g erläßt bie erforbertidjen Slugführunggburfchriften.

®g ift ermächtigt, bie nähern Sebhtgungen für bie ®c=
Währung ber Sutibegbeiträge feftsufejjen unb Reifungen
SU erteilen, bie entmeber allgemein ober nur für ein*
jelne öanbeäteile ober gälte tierbinblict) finb.

Slrt. 10. î)iefer Sefchtnf) tritt fofort in fi?raft.

flustiibrungsverordiiutta
zum fiu!t<k$r<it$l)c$cl)lu$$ vom 20. September 1921

betreffend ma$$nabmen zur Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit.
(SSom 20. September 1921.)

Slrt. 1. gür bie ©eroätjrung aufferorbentticher Sun=
begbeiträge an Sauarbeiten im ©inne beg Slrt. 2 beg

SunbeSratSbefdjluffeg bom 20. September 1921 gelten
folgenbe befonbere Sorfdtjriften :

1. Sn jebem einzelnen galle ift ein |jö<hftbetrag bc§

Seitrageg nach ber Saufumme beg Soranfdjtageg
feftjufe|en.

2. @itt Seitrag foK in ber ffiegel nur für Strbeiten,
beren Saufoften über gr. 1Ô00 betragen, gewährt
werben,

3. ®ie Seiträge finb nach bem SOZafj ber Slrbeitgge=
legenhett abjuftufen, bie bag SBerf im Serfjältnig
Sti bett ©efamttoften bietet.

4. ®ie Seiträge finb an bie Sebingitng geltiiipft, baff
für bie Slugfiitjrung ber Slrbeiten augfchlieffltd)
SDÎaterialien fdhweiserifdjer §erfunft berwenbet unb
in ber ©djweis niebergelaffene Slrbeitêtrâfte eiw
geftellt werben.

Stugnahmcn finb nur guläffig in ben gälten,
wo bie Schweis auf bie Einfuhr augtänbifchen
SWaterialg unb bie (Sinreife auglänbifcher Slrbeitg*
fräfte angewiefen ift.

5. ®er .gufchtag bon 20 % ber @efamtloI)nfumtne
gemäfj Slrt, 2, lit. b, unb Slrt. 4, Slbf. 1, beg

Sunbegratgbefdhluffeg bom 20. September 1921

wirb für bie bei ben Slvbeitgämtern augemelbeten
Slrbeitglofen gewährt unb in ber Siegel nur fiic
biejenigen, bie nicht in ihrem Seruf befd^äftigt
werben tonnen.

3Die Slrbeitgeber haben fidtj für bie ©inftefliWG
folget Slrbeitglofen an bie Slrbeitgämter su wenben
unb Serseicpniffe su führen, bie bon ben Slrbeitg»
ämteru pertobtfeh su tontroßieren finb.

6. ®ie ®infteflung Slrbeitglofer Eattn sur Sebingutiß
eineg Seitrageg gemacht werben.

7. Sie Slrbeitgeber haben ben Slrbeitgämtern bie eitt»

gefteHten Slrbeitglofen su melben, welche bie Sir»

beit nicht aufnehmen ober grunblog berlaffen ober
bie buret) ihr Serhalten su berechtigten Älageu
Slntafj geben ober burdt) ihr Serfdjulben entlaffett
werben müffen.

8. S)ie Sau= unb SOÎaterialpreife finb in mäffigen
Stensen su halten; fie bürfen bie ortgübliä)^
Slnfä^e nicht überfchreiten.

Slrt. 2. SBem ein Sunbegbeitrag sugefic^ert ift, ha*
bie Sfää)t, bie betreffenben Sauarbeiten ungefäumt S"
beginnen unb beförbetliä) su ®nbe su führen.

Slrt. 3. 3)ie Santone finb bem Sunb für bie Se»

folgung ber eibgenoffifdjen Sorfdjriften Oerantwortlid).
©efuchfteöer, weiche bie ihnen obliegenben Serpflich»

tungen nid^t erfüllen, oerlieren ben Stnfprucl) auf bie

Sugefidherten Seiträge unb gufthläge.
Slrt. 4. ©efuche um aufferorbenttidlje Sunbegbeiträge

an Sauarbeiten finb bem Äanton einsureidjen.
SDiefet entfdjeibet im Gahmen ber ihm bom Sunbe

Sitgewiefenen ßrebite unb ber eibgenöfftfdjeu Sorfchrifteti
enbgültig, wenn er felbft einen Seitrag gibt, ber bem

Sunbegbeitrag miubefteng gleiä)fomrnt.
Son feinem ffintfd)eib gibt er bem eibgenöffifd)^

Slrbeitgamt Äenntnig.
Slrt. 5. ®ie gälte, in benett eine SitnbegleiftrWÖ

ohne gleid) hohe Eantonale Seiftung beanfprud)t wirb,
fornte bie gälte, in benett bet Danton felber ©efudhfted^
ift, finb mit bem Slntrag beg ®antong an bag eibge»

nöffifche Slrbeitgamt sum ®ntfd)eibe tueitersuleiten.
Slrt. 6. ®ie Äantongregierung erläßt bie notweti»

bigen Sorfchriften über bag Serfatjren unb beseir^rret
bie suftänbigen Eantonalen Slmtgftellen.

Sie forgt für ein swcdmäfjigeg ^ufammenarbeiteu»
too Oerfdhiebene Slmtgftellen beteiligt finb.

Slrt. 7. ®efud)e um aufferorbeutliche ßufchüffe 8"
ben üom Sunb orbentlichermeife fubbenttonierten Sir»

betten finb entweber beim eibgenoffifdjen Slrbeitgamt
ober in Serbinbttng mit bem ©efud) um einen orbettt»

lidhen Seitrag bei ber hierfür suftänbigen Slmtgftefle

einsureidhen.
®iefe hat bem eibgenöffifdhen Slrbeitgamt hi^"^^

ßenntnig su geben. Lieber bie ©rlebigung foldher
fttthe werben befonbere SBeifttngen erlaffen.

Slrt. 8. Oefuche um Seiträge au Silbungglurfe fü^

Slrbeitglofe unb Stafeuahmen anberer Slrt, metdhç
Sefämpfung ber Slrbeitglofigfeit ober ber SefdjäftiguuG
Oon Slrbeitglofen bienen, finb in ber bieget beim San^"
einsureitheti unb bon biefetn mit Segutad)tung unb Sw»

trag an bag eibgenöffifthe Slrbeitgamt sum '©ntfd)et^
weitersuleiten.

Slrt. 9. gär bie bom Sunbe felbft augsuführeu^''
Slrbeiten finb bie befonbern Sefdhlüffe unb SBeifuufl^
mahgebenb.

Slrt. 10. Utadh Sollenbung ber Sauarbeiten P*'?'

ber Santon bie eingereichten* Sauabrechnungen, ermw

COMPOSIT
für Dachreparaturen

Neubedachungen

Plastische Isoliermasse

kalt streichbar, gebrauchsfertig

flach, stell od. senkrecht verwendbar

auf Zement, Blech, Asphalt.

Kein Teerprodukt.

Wasserdicht und wetterbeständig, elastisch, leicht, dauerhaft.
Unveränderlich bei Hitze und Kälte, fliesst nicht ab. wird nie ganz
hart, daher bei jeder Jahreszeit und in jedem Klima verwendbar.

Vielseitige Verwendungsmöglichkeit.

MEYNADIER & CIE.
ZUBICH 8 2
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auf Grund des Bundesratsbeschlusfes vom 19. Februar
1921 zugeteilten Kredite, soweit über diese bis zum
31. Dezember 1921 noch nicht durch Einreichung end-
gültiger Anträge verfügt ist.

VII. Vollziehungsbestimmung.
Art. 9. Das eidgenössische Volkswirtschaftsdeparst-

meut wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt.
Es erläßt die erforderlichen Ausführungsvorschristen.

Es ist ermächtigt, die nähern Bedingungen für die Ge-
Währung der Bundesbeiträge festzusetzen und Weisungen
zu erteilen, die entweder allgemein oder nur für ein-
zelne Landesteile oder Fälle verbindlich sind.

Art. 19. Dieser Beschloß tritt sofort in Kraft.

MsMlungsvêlorânung
zum ôunàalsbeschluss vom zo. September mi

betrettenO Massnabmen zur Sekämpfung
Ser Arbeitslosigkeit.
(Vvm 20. September 1!)21.)

Art. 1. Für die Gewährung außerordentlicher Bun-
desbeiträge an Bauarbeiten im Sinne des Art. 2 des

Bundesratsbeschlusses vom 20. September 1921 gelten
folgende besondere Vorschriften:

1. In jedem einzelnen Falle ist ein Höchstbetrag des

Beitrages nach der Bausumme des Voranschlages
festzusetzen.

2. Ein Beitrag soll in der Regel nur für Arbeiten,
deren Baukosten über Fr. 1000 betragen, gewährt
werden.

3. Die Beiträge sind nach dem Maß der Arbeitsge-
legenheit abzustufen, die das Werk im Verhältnis
zu den Gesamtkosten bietet.

4. Die Beiträge sind an die Bedingung geknüpft, daß
für die Ausführung der Arbeiten ausschließlich
Materialien schweizerischer Herkunft verwendet und
in der Schweiz niedergelassene Arbeitskräfte ein-
gestellt werden.

Ausnahmen sind nur zulässig in den Fällen,
wo die Schweiz auf die Einfuhr ausländischen
Materials und die Einreise ausländischer Arbeits-
kräfte angewiesen ist.

5. Der Zuschlag von 20°/° der Gesamtlohnsumme
gemäß Art. 2, lit. b, und Art. 4, Abs. 1, des

Bundesratsbeschlusses vom 20. September 1921

wird für die bei den Arbeitsämtern angemeldeten
Arbeitslosen gemährt und in der Regel nur für
diejenigen, die nicht in ihrem Beruf beschäftigt
werden können.

Die Arbeitgeber haben sich für die Einstellung
solcher Arbeitslosen an die Arbeitsämter zu wenden
und Verzeichnisse zu führen, die von den Arbeits-
ämteru periodisch zu kontrollieren sind.

6. Die Einstellung Arbeitsloser kann zur Bedingung
eines Beitrages gemacht werden.

7. Die Arbeitgeber haben den Arbeitsämtern die ein-

gestellten Arbeitslosen zu melden, welche die Ar-
best nicht aufnehmen oder grundlos verlassen oder
die durch ihr Verhalten zu berechtigten Klagen
Anlaß geben oder durch ihr Verschulden entlassen
werden müssen.

8. Die Bau- und Materialpreise sind in mäßigen
Grenzen zu halten; sie dürfen die ortsüblichen
Ansätze nicht überschreiten.

Art. 2. Wem ein Bundesbeitrag zugesichert ist, hat
die Pflicht, die betreffenden Banarbeiten ungesäumt zu
beginnen und beförderlich zu Ende zu führen.

Art. 3. Die Kantone sind dem Bund für die Be-

folgung der eidgenössischen Vorschriften verantwortlich.
Gesuchsteller, welche die ihnen obliegenden Verpflich-

tungen nicht erfüllen, verlieren den Anspruch auf die

zugesicherten Beiträge und Zuschläge.
Art. 4. Gesuche um außerordentliche Bundesbeiträge

an Ballarbeiten sind dem Kanton einzureichen.
Dieser entscheidet im Nahmen der ihm vom Bunde

zugewiesenen Kredite und der eidgenössischen Vorschriften
endgültig, wenn er selbst einen Beitrag gibt, der dem

Bundesbeitrag mindestens gleichkommt.
Von seinem Entscheid gibt er dem eidgenössischen

Arbeitsamt Kenntnis.
Art. 5. Die Fälle, in denen eine Bundesleistung

ohne gleich hohe kantonale Leistung beansprucht wird,
sowie die Fälle, in denen der Kauton selber Gesuchsteller
ist, sind mit dem Antrag des Kantons an das eidge-
uössische Arbeitsamt zum Entscheide weiterzuleiten.

Art. 6. Die Kantonsregierung erläßt die notiven-
digen Vorschriften über das Verfahren und bezeichnet
die zuständigen kantonalen Amtsstellen.

Sie sorgt für ein zweckmäßiges Zusammenarbeiten,
wo verschiedene Amtsstellen beteiligt sind.

Art. 7. Gesuche lim außerordentliche Zuschüsse zu

den vom Bund vrdentlicherweise subventionierten Ar-
besten sind entweder beim eidgenössischen Arbeitsamt
oder in Verbindung mit dem Gesuch um einen orderst-

lichen Beitrag bei der hierfür zuständigen Amtsstem
einzureichen.

Diese hat dem eidgenössischen Arbeitsamt hiervvn
Kenntnis zu geben. Ueber die Erledigung solcher Ge-

suche werden besondere Weisungen erlassen.
Art. 8. Gesuche um Beiträge an Bildungskurse ftst

Arbeitslose und Maßnahmen anderer Art, welche zu^

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit oder der BeschäftigrMä
von Arbeitslosen dienen, sind in der Regel beim Karsto»

einzureichen und von diesem mit Begutachtung und Am

trag an das eidgenössische Arbeitsamt zum Entscheid

weiterzuleiten.
Art. 9. Für die vom Bunde selbst allszuführenden

Arbeiten sind die besondern Beschlüsse und Weisung^
maßgebend.

Art. 10. Nach Vollendung der Bauarbeiten
der Kanton die eingereichten'Bauabrechnungen, erMw
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